
 

Gesamtschule Velbert- Mitte Musik 

Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsbewertung bilden zunächst das 
Schulgesetz (§ 48 Grundsätze der Leistungsbewertung) sowie die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung der Sek. II (APO-GOSt §13). Eine fachliche Spezifizierung erfahren diese Grundlagen 
in den Kernlehrplänen der Sek II Gymnasium/ Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Die Bewertung 
steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den erworbenen Kompetenzen des Faches Musik (siehe 
Lehrpläne) und sind daher angemessen in der Leistungsbewertung zu berücksichtigen.  

Die Leistungsbewertung erfolgt unter dem Aspekt der steigenden Progression und Komplexität, sodass 
die Lernerfolgsüberprüfung den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben grundlegende 
Kompetenzen zu wiederholen und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Um den Schülerinnen und 
Schülern eine Hilfe für das weitere Lernen zu ermöglichen, muss die Leistungsbewertung und 
Notengebung transparent sein und die Erkenntnis über individuelle Lernentwicklung ermöglichen. In 
der Sekundarstufe II haben schriftliche Leistungen und die Leistungen im Bereich der sonstigen 
Mitarbeit den gleichen Stellenwert. Für die Bildung der Kursabschlussnote ist jedoch (lt. APO-GOSt § 
13) die Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers im Kurshalbjahr zu berücksichtigen.  

 

Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ (Sek. II) 

 Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen (vgl. APO-GOSt (2.11.2012), §15 (1) 

 

  Verbindliche Festlegungen zur Leistungsmessung und Leistungsrückmeldung sind in den 
konkretisierten Unterrichtsvorhaben aufgeführt. Die Leistungsbewertung und Leistungsmessung 
orientiert sich grundsätzlich an den folgenden im Kernlehrplan aufgeführten Überprüfungsformen, 
wobei die drei Kompetenzbereiche gleichstark gewichtet werden: 

 

- Rezeption 
 
 

- Produktion 
 
 

- Reflexion 

 

 

 

 

 



 

Übersicht der Leistungskategorien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Sonstige Mitarbeit: 

Dem Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" kommt der gleiche Stellenwert zu wie dem 

Beurteilungsbereich Klausuren. Im Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" sind alle 

Leistungen zu werten, die die Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht mit Ausnahme 

der Klausuren und der Facharbeit erledigen. 

In der Sekundarstufe II gelten im Bereich der sonstigen Mitarbeit dieselben Kriterien wie in 

der Sekundarstufe I: 

Unterrichtsgespräch: Aus Beiträgen zum Unterrichtsgespräch entwickeln sich Kompetenzen, 

die ein Leistungsbild nach angemessener Beobachtung zulassen. 

Referate/ Lernplakate/ Präsentationen von Arbeitsphasen/Dokumentationen zu 

Aufgaben: Vorgegebene musikbezogene Sachverhalte werden untersucht, beschrieben und 

erörtert. Beurteilungskriterien sind hierbei Arbeitsorganisation, Methodenreflexion, 

Zusammenstellung/ Auswertung der Informationsquellen, Aufbau, Gliederung und Qualität 

des Vortrags in fachlicher, anschaulicher und adressatenbezogener Hinsicht. 

Hörprotokolle: Die Schülerinnen und Schüler weisen nach, ob sie den musikalischen Verlauf 

konzentriert erfassen können, seine Wirkung beschreiben oder ihm entsprechend den 

gewählten Sachaspekten einzelne Merkmale entnehmen können. Dabei müssen sie 

bestimmte, im Unterricht eingeführte, Formen beherrschen, mit denen sie ihre 

Beobachtungen in ein anderes Medium übersetzen (fachlich verbalisieren, Notation, 

Visualisierung). Die Bewertungskriterien sind dabei vorrangig Genauigkeit, Komplexität, 

sachliche Richtigkeit und mediengerechte Umsetzung. 

Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit: In musikpraktischen Gruppenarbeiten und 

theoretischen Gruppenarbeiten erfolgt keine ausschließlich ergebnisorientierte Bewertung, 

in die Bewertung geht ebenfalls das Verhalten in der Gruppe, die Beiträge zur 

Problemlösung sowie die Fähigkeit zur Moderation und Präsentation mit ein. 

Mappenführung: Die Lehrkraft informiert zu Beginn der Übernahme einer Lerngruppe die 

Schülerinnen und Schüler über die erwartete Form der Mappe, sowie über den Stellenwert 

der Mappenführung im Hinblick auf die Notengebung. 

Schriftliche Übung: Schriftliche Übungen sind ein Bestandteil der Lernerfolgskontrolle. Der 

Inhalt muss sich auf die vorangegangene Unterrichtsreihe beziehen. Die Bearbeitungszeit 

sollte 15-20 Minuten betragen. Die im Rahmen einer schriftlichen Übung erbrachten 



Leistung hat hinsichtlich der Notengebung einen Stellenwert von einer Doppelstunde. 

Bewertung musikpraktische Gestaltungsaufgaben: Musikpraktische Gestaltungsaufgaben 

sind ein wichtiger und fester Bestandteil des Faches Musik, da sie Theorie und Praxis 

miteinander verknüpfen. Gestaltungsaufgaben bestehen aus verschiedenen Teilleistungen, 

die - abhängig von der Aufgabenstellung - unterschiedlich gewichtet sein können. 

In der Regel sind diese Teilleistungen: 

- die fertig gestellte Arbeit, z.B. ein selbst erstellter Videoclip, eine eigene Balladenvertonung, o.ä., 

- der Prozess bis zum Endprodukt (z.B. Entwürfe, Partituren, ...), 

- die Kooperation und Koordination von Aufgabenbereichen innerhalb einer Gruppe, 

- der Umgang mit den Materialien, 

- der Einsatz von im Unterricht erarbeiteten Methoden, 

- die Organisation der Arbeitsschritte, 

- die Präsentation und Erläuterung der Arbeit. 

Die Bewertungskriterien werden im Voraus - vor allem bei größeren Projekten - mit der 

Lerngruppe besprochen und transparent gemacht. 

 

 

 


